
 
 
  

Personalwirtschaftliche Grundsätze der IHK Bonn/Rhein-Sieg  

 
1. Rahmenbedingungen  

Bei der Gewinnung und dauerhaften Bindung von qualifizierten, leistungsfähigen 
Mitarbeitenden steht die IHK Bonn/Rhein-Sieg im Wettbewerb mit der Wirtschaft, öffentlich 
rechtlichen Körperschaften, Verbänden und Beteiligungsgesellschaften der öffentlichen Hand.  

 
2. Personalplanung, -gewinnung und -entwicklung  

Der Personalbestand wird systematisch geplant. Dies umfasst eine regelmäßige Überprüfung 
der Kapazitäten, die Ermittlung absehbarer Personalveränderungen und die Förderung des 
Leistungsvermögens der Mitarbeitenden. Die IHK Bonn/Rhein-Sieg stellt bedarfsgerecht 
Ausbildungsplätze zur Verfügung. Hierdurch ist sie in der Lage, gut ausgebildete 
Nachwuchskräfte zu übernehmen. Um als Arbeitgeber wettbewerbsfähige Bedingungen 
bieten zu können, ist neben einem zeitgemäßen, attraktiven Arbeitsumfeld eine adäquate, 
marktgerechte Vergütung zu gewähren. Wesentliche Teile der Personalentwicklung umfassen 
die Durchführung gezielter Weiterbildungsmaßnahmen in fachlicher und persönlicher Hinsicht 
einschließlich der systematischen Einarbeitung neuer Mitarbeitenden.  

 
3. Allgemeine Grundsätze der Gehaltsfindung  

Die Gehaltsfindung orientiert sich nach Art und Höhe an den Anforderungen zu den 
unterschiedlichen Funktionsgruppen gemäß der Personalübersicht zum Wirtschaftsplan. 
Grundsätzlich gilt, dass sich das Gehalt nach der Qualifikation, den persönlichen und 
fachlichen Anforderungen der zu besetzende Stelle, der Verantwortung, der 
Leitungskompetenz sowie der Berufserfahrung richtet. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit sind dabei zu beachten.  

Das Vergütungssystem der IHK Bonn/Rhein-Sieg sieht eine Einstufung in eine Entgeltgruppe 
vor. Diese gewährleistet ein vergleichbares Anforderungsniveau von Stellen in der gleichen 
Entgeltgruppe. Ziel ist es, stellenübergreifend ein dienststellenweit einheitliches Verständnis 
über Wertigkeiten und Anforderungsniveaus zu schaffen.  

Vier Laufbahnen (Basisfachkraft, Sachbearbeitung, Referent/in und Führung) ermöglichen 
eine erste Grobzuordnung der Stellen.  

 

a) Geschäftsführung und Bereichsleitung 

Die Geschäftsführung und Bereichsleitung übernehmen Verantwortung für das Erreichen der 
Zielsetzungen des jeweiligen Verantwortungsbereiches. Die Geschäftsführung und 
Bereichsleitung erhält neben einer Erfolgsbeteiligung eine individuelle und bonifizierte 
Zielvereinbarung.  

 

b) Führungskräfte, Referenten/ Referentinnen, Sachbearbeitungen und Basisfachkräfte 

Mit allen Mitarbeitenden wird eine Monatsgrundvergütung vereinbart (Jahresfestvergütung). 
Darüber hinaus erhalten die Mitarbeitenden eine Erfolgsbeteiligung. Jahresfestvergütung und 
Erfolgsbeteiligung bilden in Summe die Jahreszielvergütung. Die betriebliche 
Altersversorgung ist ein weiterer wesentlicher Teil der Gesamtvergütung. 

 



 
 
 
Ein Budget für Vergütungserhöhungen wird von der Vollversammlung auf Vorschlag der 
Hauptgeschäftsführung festgelegt. Das Gesamtbudget wird durch die Dienststelle in drei  
Komponenten aufgeteilt: allgemeine (lineare) Erhöhung, Heranführungserhöhung sowie 
individuelle Erhöhungen. 

 
4. Ergänzende Angebote  

Personalgewinnung und Personalbindung machen es erforderlich, dass die IHK Bonn/ Rhein-
Sieg neben der Gewährung eines adäquaten Gehalts ergänzende Angebote anbietet und 
Sozialleistungen gewährt. Dazu gehören u.a.:  

• Arbeitsplatzsicherheit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 

• Arbeitsplatz in Innenstadtnähe mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr 

• betriebliche Altersversorgung 

• betriebliches Gesundheitsmanagement 

• Bike Leasing 

• Coaching-Angebote   

• flache Hierarchien 

• flexible Arbeitszeiten 

• interne Wechselmöglichkeiten 

• Möglichkeit der Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes 

• mobiles Arbeiten in Verbindung mit einer modernen Arbeitsplatzausstattung 

• regelmäßige Feedback-Gespräche 

• umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• vergünstigtes Deutschlandticket 

• Zuschuss zum Krankengeld 

• 30 Tage Urlaub 

 
5. Beschlussfassung & Transparenz  

Die personalwirtschaftlichen Grundsätze wurden von der Vollversammlung der IHK 
Bonn/Rhein-Sieg im Jahr 2015 verabschiedet. Eine Anpassung der personalwirtschaftlichen 
Grundsätze fand im Jahr 2025 statt. 

Im Rahmen der jährlichen Beratungen der Vollversammlung zum Jahresabschluss sowie zum 
Wirtschaftsplan erhalten die Mitglieder der Vollversammlung u.a. detaillierte Informationen 
über die Personalkosten und beschließen deren Umfang.  

Die personalwirtschaftlichen Grundsätze sowie der Wirtschaftsplan werden auf der 

Homepage der IHK Bonn/Rhein-Sieg veröffentlicht. 

 

Bonn, den 19. September 2025 

 


